
1351 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

'Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (378 der Beila
gen): Bundesgesetz über die Anrechnung von 
Ruhestandszeiten und über die Gewährung 

,von Zulagen an Bundesbeamte (Zwischen
zeitengesetz ) 

Schon seit mehreren Jahren wurde im Zusam
menhang mit den sogenannten dienstrechtlichen 
Nachkriegsproblemen die Forderung auf Verab
schiedung eines Dienstrechtsbereinigungsgesetzes 
(Zwischenzeitengesetz) erhoben. Die Bundesregie
rung hat am 2. Feber 1967 den Entwurf eines sol
chen Zwischenzeitengesetzes im Nationalrat ein
gebracht. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diese Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 5. April 
1967 erstmals in Verhandlung genommen. Dieser 
Sitzung wohnte der damalige Bundesminister für 
Finanzen Dr. S c h mit z bei. Es wurde beschlos
sen, zur eingehenden Vorberatung der Regie
rungsvorlage einen Unterausschuß einzusetzen, 
dem die Abgeordneten Gab r i eie, G run d e
rn a n n - F alk e n b erg, K u 1 h a n e k, M a
eh u n z e, Pet e r, S k r i t e k, T ö d 1 i n g, 
Dr. Tu 11, U 1 b r ich und Robert We i s z an
gehörten. 

Der erwähnte Unterausschuß hat in vier Sit
zungen den von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf durchberaten und dem Finanz
und Budgetausschuß in dessen Sitzung am 
19 . Juni 1969 B'ericht erstattet. Im einzelnen hat 
der Unterausschuß folgende l\nderungen gegen
über dem Text der Regierungsvorlage vorge
schlagen: ' 

Zu § 1 Abs. 1 und § 1 Abs. 2, jeweils letzter Satz: 

Auf Grund der inzwischen von der Bundes
regierung im Nationalrat eingebrachten 19. Ge
haltsgesetz-Novelle war eine Neufassung dieser 
Sätze erforderlich. 

Zu § 4 Abs. 1 lit. c und zu§ 10: 

Nach Einbringung der Regierungsvorlage am 
2. Feber 1967, betreffend den Entwurf eines 
Zwischenzeitengesetzes, hat der Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger in einer Stellung~ 
nahme für die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 lit. c 
und des § 10 eine Fassung vorgeschlagen, die den 
gewünschten Erfolg nicht nur eindeutiger und 
klarer darstellt, sondern auch die praktische 
Durchführung des Gesetzes, wesentlich vereinfacht 
und erleichtert. Diese Neufassung, der auch das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung zuge
stimmt hat, wurde vom Unterausschuß übernom
men. 

Zu § 6 Abs. 2: 

Durch die vom Unterausschuß vorgeschlagene 
Neufassung soll bei Anträgen, die vor dem In
krafttreten dieses Bundesgesetzes bzw. die bis 
31. Dezember 1971 gestellt werden, die Anrech
nung von Zeiten und die Gewährung einer Zu
lage mit dem Tag des Inkrafttretens ermöglicht 
werden. 

Zu § 11: 

Diese Bestimmungen mußten wegen des geän
derten Zeitpunktes des Inkrafttretens des Bun
desgesetzes geändert werden. 

Außerdem hat der Unterausschuß die Berichti
gung von Druckfehlern im § 1 Abs. 3 lit. a und 
im § 9 Abs. 2 sowie eine Anpassung der Vollzugs
klausel im § 12 beantragt. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den' Be
richt in der bereits erwähnten Sitzung vom 
19. Juni 1969 in Verhandlung genommen. An der 
Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstat
ter die Abgeordneten Me i·ß 1, Robert W eis z 
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2 1351 der Beilagen 

und S k r i t e k sowie der Bundesminister für 
Finanzen Prof. Dt; Kor e n. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Ge
setzentwurf wurde sodann vom Finanz- und 
Budgetausschuß in der beigedruckten Fassung mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Gabriele 
Berichterstatter 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem an
g e s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 19. Juni 1969 

Machunze 
Obmann 

). 
Bundesgesetz vom XXX XXX XXX X 

über die Anrechnung von Ruhestandszeiten 
und über die Gewährung von Zulagen an 

Bundesbeamte (Zwischenzeitengesetz) 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

§ 1. (1) Einem Bundcsbeamten;der nach einer 
nach § 4 Abs. 2 oder § 8 Ab's. 2 des Beamten
überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, er
folgeen Ruhestan1d'sversetzung vom Bund wieder 
in den Dienststand aufgenommen wurde, ist die 
bis zur Aufnahme in den Dienststand im Ruhe
stand verbradne Zeit, längstens jedoch die Zeit 
bis zum 30. Juni 1951, für die Vorrückung in 
höhere Bezüge zur Gänze .. anzurechnen .. In glei
cher Weise. ist' die von einem solchen' Bundes
beamten ab 1. Juli 1951 bis zur Aufnahme in 
den Dienststand während des Ruhestandes in 
Vollbeschäftigung bei einer' inländischen Gebiets
körperschaft oder in Vollbeschäftigung im Lehr
dienst an inländischen Privatschulen mit öffent
lichkeitsrecht zurückgelegte Dienstzeit anzurech
nen. Die' bei einer inländischen Gebietskörper
schaft oder im Lehrdienst an inländischen Privat
schulen mit öffentlichkeitsrecht ab 1. Juli 1951 
in Teilbeschäftigung zurückgelegte Dienstzeit ist 
im gleichen Ausmaß anzurechnen, wie eine vor 
der Ernennung zum Bundesbeamten im Dienst
verhältnis zu einer inländischen Gebietskörper
schaft zurückgelegte Zeit einer Teilbeschäftigung 
für die Feststellung der besoldungsrechtlichen 
Stellung des Bundesbeamten zu berücksichtigen 
ist. 

(2) Einem Bundesbeamten des Ruhestandes, der 
dem im § 10 Abs. 1 oder Abs. 2 des Beamten
übetleitungsgesetzes umschriebenen Personen
kreis angehört oder der nach § 4 Abs. 2 oder 
§ 8 Abs. 2 des Beamten-überleitungsgesetzes in 
den Ruhestand versetzt wurde und nach dem 
27. April 1945 nicht wieder in den Dienststand 
aufgenommen wurde, ist .die während des Ruhe
standes seit dem 28. April 1945 bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes in Vollbeschäftigung 
beim Bund zurückgelegte Dienstzeit für die Vor
riickung .in höhere Bezüge zur GänZe anzurech-

nen. Die in Teilbeschäftigung zum Bund zurück
gelegte Dienstzeit ist im gleichen Ausmaß anzu
rechnen wie eine vor der Ernennung zum Bun
desbea~ten im Die~stverhältnis zu einer inlän
dischen Gebietskörperschaft zurückgelegte Zeit 
einer Teilbeschäftigung für die Feststellung der 
besoldungsrechtlichen Stellung des Bundesbeam~ 
ten zu berücksichtigen ist. 

(3) Die Zeiten nach den Abs; 1 und 2 werden, 
soweit es sich nicht um nach § 4 von der An
rechnung ausgeschlossene Zeiten handelt, 

a) den Beamten der Allgemeinen Verwaltung, 
Beamten in handwerklicher Verwendung, 
Wachebeamten und Berufsoffizieren für die 
Vorrückung in der der besoldungsrecht
lichen Stellung des Beamten am 13. März 
1938 entsprechenden Dienstklasse sowie 
nach Maßgabe des § 32 Abs. 4 des Gehalts
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in einer höhe
ren Dienstklasse; bei Wachebeamten und 
ßerufsoffizieren überdies für die Erlangung 
einer höheren Dienstzulage gemäß den 
§§ 73 und 76 des Gehaltsgesetzes, 

b) den Richtern und staatsanwaltschaftlichen 
Beamten für die Vorrückung sowie für die 
Vorrückung in höhere Dienstzulagenstufen 

. gemäß § 44 Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 
in der der besoldungsrechtlichen Stellung 
des Beamten am 13. März 1938 entspre
chenden Standesgruppe, 

c) den Hochschullehrern und Lehrern für die 
Vorrückung in der der besoldungsrecht
lichen Stellung des Beamten am 13. März 
1938 entsprechenden Verwendungsgruppe, 

d) den Beamten des Schulaufsichtsdienstes nach 
Maßgabe der Bestimmungen des.§ 65 Abs.2 
und des § 70 Abs. 1 bis 3 des Gehalts
gesetzes 1956 für die Vorrückung in der der 
besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten 
am 13. März 1938 entsprechenden Ver wen
dungsgruppe 

angerechnet. 

(4) Die nach Abs. 1 und Abs. 2 für die Vor
rückung in höhere Bezüge anrechenbaren Zeiten 
sind - soweit es sich nicht um nach § 4 von der 

.;. 
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1351 der Beilagen 3 

Anrechnung ausgeschlossene Zeiten handel.t -1 (2) Die Bestimmungen der §§1 und 2 finden 
als ruhegenußfähige Zeiten anzurechnen. keine Anwendung für Zeiten, die nach dem Zeit

punkt liegen, in dem der Beamte infolge Errei-
(5) Abs. 2 findet sinngemäß für die Anrech- chens der Altersgrenze von Gesetzes wegen in 

nung von Zeiten Anwendung, die bei sonstigen den dauernden Ruhestand getreten ~äre. 
inländischen Gebietskörperschaften oder im Lehr-
dienst an inländischen Privatschulen mlt Offent- (3) Die Anrechnung als ruhegenußfähige Zeit 
lichkeitsrecht zurückgelegt wurden, wenn in der nach § 1 Abs. 4 bleibt so weit ohne Wirkung, als 
weiteren Folge der Bundesbeamte des Ruhestan- 1 dadurch die volle Ruhegenußbemessungsgrund
des mindestens zwei Jahre in Vollbeschäftigung lage überschritten werden würde. 
beim Bund in Verwendung stand. 

§ 2. Einem Berufsoffizier des Ruhestande>, der 
dem im § 10 Abs. 2 des Beamten-üb~r!eitungs
gesetzes umschriebenen Personenkreis angehört 
oder der nach § 4 Abs. 2 oder § 8 Abs. 2 des 
Beamten-überleitungsgesetzes in den Ruhestand 
versetzt wurde und der unter die Bestimmungen 
des Artikels 12 Ziffer 3 des Staatsvertrages, BGBl. 
Nr. 152/1955, fällt oder gemäß § 49 Abs. 2 zwei
ter Satz des Wehrgesetzes, BGBl.-Nr. 181i195", 
vom Wieder eintritt in das Bundesheer ausge
schlossen war und nach dem 27. Apri11945 nicht 
wieder in den Dienststand aufgenommen wurde, 
ist die Zeit vom 28. April 1945 bis zum 31. De
zember 1949 nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 1 Abs. 3 für die Vorrückung in höhere 
Bezüge zur Gänze anzurechnen. Diese Zeit ist 
auch als ruhegenußfähige Zeit anzurechnen. 

§ 3. Bei der Anwendung des § 1 Abs. 1 und 
Abs. 2 sind die vom Bundesbeamten seit dem 
28. April 1945 bei der Austria Tabakwerke AG. 
zurückgelegten Zeiten beim Bund vtrbrachten 
Zeiten gleichzusetzen. 

§ 4. (1) Von der Anrechnung sind ausgeschlos
sen: 

a) Zeiten, für die der Beamte auf Grund 
eines Dienstverhältnisses eine Anwartschaft 
oder einen Anspruch auf wiederkehrende 
Leistungen aus Mitteln eines öffent
lich-rechtlicllen Dienstgebers erworben hat, 

b) Zeiten, die bereits durch Gewährung eines 
außerordentlichen Versorgungsgenusses 
oder einer außerordentlichen Zulage zu 
einem Ruhe(Versorgungs)genuß berück
sichtigt wurden, 

c) Zeiten, die für die Ermittlung einer wieder
kehrenden Leistung aus der gesctzlidlen 
Pensionsversicherung als Versicherungs
zeiten berücksichtigt wurden, sofern der 
Anspruch auf Pension aus eigener Versiche
rung oder auf Hinterbliebenenpension im 
Zeitpunkt der Antragstellung auf Anrech
nung von Zeiten nach diesem Bundesgesetz 
noch besteht, 

d) Zeiten, während deren sich ein Beamter auf 
Grund eines Disziplinarerkenntnisses im 
Ruhestand befunden hat, und 

e)Zeiten, die im Zustand der Amterunfähig
keitverbracht' wurden. 

Artikel 11 

§ 5. (1) Einem Bunclesbeamten, der als Beam
ter der Allgemeinen Verwaltung der Verwen
dungsgruppen A oder B, als Ridner, als staats
anwaltschaftlicher Beamter, als Wachebeamter 
der Verwendungsgruppe W 1 oder als Berufs
offizier 

a) nach § 8 Abs. 2 d~s Beamten-übetleitungs
gesetzes unter Zuerkennung eines laufend,~n 
Ruhegenusses in den Ruhestand v~rset7.t 
und nicht wieder in den Dienststand auf
genommen wurde, 

b) nach § 10 Abs. 2 des Beamten-überlci
tungsgesetzes in den Ruhestand übernom
men, nicht wieder in den Dienst~tand auf
genommen wurde und seit seiner letzten 
vor dem 13. März 1938 erfolgten Ernen~ 
nung (Beförderung beziehungsweise Er
nennung auf den Dienstpostell einer höhe
ren Standesgruppe) mindestem sechs Jahre 
in einem Diellstvethältniszll einer inlän
dischen Gebietskörperschaft stand, 

ist nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 2 
bis 4 eine Zulage zum Ruhegenuß zu gewähren. 
Im Falle der lit. bsind hiebei die zwischen dem 
13. März 1938 und dem 27. April 1945 in einem 
Dienstverhältnis zum Deutschen Reich oder zu 
einer anderen deutschen Gebietskörperschaft 
zurückgelegten Dienstzeiten, soweit sie ~ach § 11 
des Beamten-überleitungsgesetzes angerechnet 
wurden, so zu behandeln, als ob sie in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund 
zurückgelegt worden wären. 

(2) Eine Zulage i,m Sinne des Abs, 1 ist nicht zu 
gewähren: ' 

a) Beamten der, Allgemeinen Verwaltung'der 
Verwendungsgruppe A, Richtern und 
staatsanwaltschaftlichen BeaTnten sowie Be
rufsoffizieren der Ver-wendungsgruppe H 1, 
wenn der Ermittlung ihres Ruhegenusses 
ein höherer ruhegenußfähiger Monatsbezug 
als der eines Beamten der AlIgclneinen Ver
waltung der Die~stklasse VII Gehaltsstufe 6 
zugrunde liegt, 

b) Beamten der Allgemeinen Verw~ltung der 
Verwendungsgruppe B, Wachebeamten der 
Verwendungsgruppe W1 und Berufsoffi
zieren der Verwendungsgruppe H: 2, wenn 
der Ermittlung ihres' Ruhegenusses ein 
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4 1351 der Beilagen 

höherer ruhegenußfähigerMonatsbezug als 
der eines Beamten der Allgemeinen Ver
waltung der Dienstklasse VI Gehaltsstufe 6 
zugrunde liegt, 

c) Beamten, denen eine außerordentliche Zu
lage zum Ruhegenuß im Ausmaß des 
Unterschiedsbetrages zwisd1en dem nach 
der Überleitung nach dem Pensionsüber· 
leitungsgesetz, BGBL Nr. 187/1949, ge
bührenden Ruhegenuß und jenem Ruhe
genuß gewährt wurde, der sid1 unter An
nahme einer Beförderung in die nächste 
Dienstklass.e ergeben hätte. Ist diese außer
ordentliche Zulage zum Ruhegenuß jedod1 
niedriger als die Zulage, die sich nach Abs. 3 
ergeben würde, so gebührt der Unter
schiedsbetrag als Zulage nach Abs. 1, 

d) Beamten, bei denen unter Zugrundelegung 
der am 13. März 1938 in Geltung gestan
denen dienst- und besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen im Hinblick auf ihre bis 
dahin zurückgelegte ,dienstliche Laufbahn 
eine Beförderung bis Z!um 27. April 1945 
nicht Z1.lI erwarten war. 

(3) Die Zulag:e gemäß Abs. 1 beträgt 8 v. H. 
der Ruhegenu&bemessung'sgrundlage und bildet 
einen Bestandteil des Ruhebezuge~:. 

(4) Würde ,durch die Gewährung der Zulage 
gemäß Abs. 1 ,die Summe aus Ruhegenuß und 
Zulage höher sein als ,der Ruhegenuß, der unter 
Zugrunde1egung des ,entsprechenden ruhegenuß~ 
fähigen Monatsbezuges nach Ab~. 2 den Aus
schluß vom Anspruch auf die Zul1age bewirkt, so 
ist die Zulage um den diese Summe über,steigen
den ~eil zu kürzen. 

Artikel III 

§ 6. (1) Die Anrechnung von Zeiten gemäß den 
§§ 1 und 2 Ulna die Gewährung einer Zulage 
gemäß § 5 erfolgt auf Antrag. Der Antrag ist bei 
sonstigem . Auss'chluß späte5tens binnen drei 
Jahren nach dem Inkrafttreten die~e's, Bundes.
gesetZle5 bei der Diel1'stbehöl1de einlzuhringen. 

(2) Die Anrechnung von Zeiten und die Ge
währung einer Zulage wird, sofern ,sich aus § 11 
Abs. 2 nichts anderes ergibt, w~rham 

a} mit dem Ta;g des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes, wenn der Antrag spätestens bis 
31. Dez,ember 1971 gestellt wird, 

b) mit ,dem auf die Einbr,illlgung des Antrag.es' 
folgeniden Monats'erstc'n, wenn der Antrag 
später gestellt wird. 

§7. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes
g,esetzes gelten sinngemäß auch für versorgungs
berechtigte Hinterbliebene der in den§§ 1 und 2 
.genal1'n,tenBundesbeamten. 

(2) Den v,ersorgungsberechtigten Hinterblie
benen eines Beamten, der Anspruch auf eine Zu
lage nach: § 5 gehabt hat, gebührt eine Zulage 
zum VersorgungsgeIlJUß.Diese Zulage stellt einen 
Bestandteil .des Versorgungsbezuges dar. Sie be
trägt für die Witwe 50 v. H., für eine Halb
waise 10 v. H. und für eine Vollwaii~e 25 v. H. 
der nam § 5 in Betracht kommenden Zulage zum 
Ruhegenuß. 

(3) Den versorgungsberechtigten Hinterblie
benen eines Beamten, der vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes gestorben i5't, ist auf An
trag die Zulage zum Versorgungsgenuß im Sinne 
des Abs. 2 zu gewähren. Die Bestimmungen des 
§ 6 gehen sinngemäß. 

(4) Stirbt der BUnidesbeamte, ehe über seinen 
Antrag entsd1i,eden wurde, so ist das; Verfahren 
auf Begehren seiner versorgun,gsberechtigten 
Hinterbliebenen so weiterzuführen, als ob sie 
den Antrag gestell't hätten. Ist der Bundesbeamte 
vor dem Ab'laufdier im § 6 Abs. 1 genrannten 
Fl'ist gestorben, ohne einen Antrag gestellt zu 
haben, so sind seine Hinterbliebenen bis zum 
Ablauf dieser Frist antragsberechtigt. Die Be
stimmungen des § 6 Abs. 2 gelten sinngemäß. 

§ 8.(1) Soweit ,der Bund für die gemäß §§ 1 
und 2 aLs ruheg,enußfähig angerechneten Zeiten 
keinen Überweisungshetrag erhält, hat der Bun
desbeamte einen besonderen Pensions'beitrag zu 
leisten. Stirbt ,der Bundesbeamte, so geht diese 
Verpflimtung auf seine versorgungsberechtigten 
Hinterbliebenen über. Die B.emessungs,gmndlage 
des hesonderen Pensionsbeitrages bildet der 
ruhegenußfähige Monatsbezug, der unmittelbar 
vor Inkrafttreten ·dieses Bundesges:etzes der be
soldungsrecht1ichen Stellung des Bundesbeamten 
entspricht oder :der Ermittlung des Ruhegenusses 
zugrunde ge1,egt wurde. Der besondere Pensions
beitrag beträgt für jeden vollen Monat der an,ge
rechneten Zeiten 5 v. H. der Bemessungsgrund
lage. 

(2) Der besondere P.ens'ioTI'Sibeitragist nach dem 
Eintritt der Rechtskraft des Bemessungsbeschei
des durch Abzug vom Monatsbezug, Ruhebezug, 
Versorgungsbezug, Versorgungsgeld, Unterhal ts
bezug, von ,der Abfertigung, Ablöse oder Ab
Endung hereinzubringen. Bei der Hereinbringung 
durm Abzug von den mon,atlich wiederkehren
den Leistungen ,dürfen nicht mehr als 60 Monats
raten bewilligt werden. Bei der Festsetzung det 
Monatsraten ist auf die wirts·ch·afdichen Ver
hältnisse des Verpflichteten biUige Rücksicht zu 
nehmen. Der besondere PensioMbeitrag kann 
auch auf ,einmal entrichtet werden. 

(3) Von 'mehreren Hinterbl:iebenen, zu deren 
Gunsten Zeiten angerechnet worden sind, ist der 
aushaftendre besondere Pensionsbeitrag nach dem 
Verhältnis ihrerdurch.die Anrechnung ,erhöhten 
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Versorgungs genüsse, Versorgungsgelder oder 
Unterhaltsheiträge aufzuteilen. 

Artikel IV 

§ 9. (1) Die Bestimmungen der Artikel I bis 
In finden sinngemäß auf Pef1sonen Anwerudung, 
die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nis zu Fonds, Soiftungen oder Apstalten stehen, 
die von Organen des Bundes oder von Personen 
(Personengemeinschaften) verwaltet werden, die 
hiezu von Organen des Bundes besteHt sind. Das 
gleiche gilt für die versorgungsberechtigten 
Hinterbliebenen- nach solcl1en Personen. 

(2) Die Bestimmungen ,der Artikel I und rrr 
finden sinngemäß auf Personen Anwendung, die 
in einem Dienstverhältnis stehen, auf das die 
Bestimmungen des Landeslehrer-Dienstrechts
überleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 245/1962, oder 
des Land- und forstwirtschafdichen Land'eslehrer
Dienstrechtsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 176/ 
1966, anzuwenden sind. Das gleiche gilt für die 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen nach 
solchen Personen. 

Artikel V 

§ 10. (1) Werden nach diesem Bundesgesetz, 
nach einer gleichartigen Kundmachungdes Bun
desministeI1iums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen oder nach gleichart,igen Lan
desgesetzen Zeiten als ruhegenußfähige Zeiten an
gerechnet, die zugl'eich Versichemngszeiten in der 
Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen So
zialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, sind, 
so hat der leistungszuständige Träger der Pen
sionsversicherung dem Dienstgeber auf dessen 
Antrag einen überweisungsbetrag nach Maßgabe 
der A'bs. 2 bis 7 zu leisten. 

(2) Als Versicherungszeiten nach Abs. 1, für 
die ein überweisungsbetrag zu leisten ist, kom
men die im § 308 Abs. 1 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes a,ngeführten Versicherungs
monate, auch wenn deren Anrechenbarkeit nach 
§ 233 des Allgemeinen Sozialversich,erungsgesetzes 
nicht gegehenist, in Betracht. 

(3) Der überweisungsbetrag beträgt für jeden 
zur Gänze angerechneten Monat einer Beitrags
zeit 137 S, für jeden zur Gänze angerechneten 
Mon'at einer Ersatzzeit 20 S. Für nur teilweise 
angerechnete Monate beträgt der überweisungs
betrag den emspreche!JIden Teil. 

(4)' Der übe.rweisungsbetrag ist nicht für Ver
sicherungsmonate zu leisten, die nach § 4 Abs. 3 
ohne Wirkung bleiben. 

~5) Für die FeststeHung der Leistungszuständig
kelt nach den §§ 245 und 246 des AUgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes ist Stichtag im Sinne 
des § 223 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in den Fällen 

a) des § 1 Abs. 1 der Tag der Wiederaufnahme 
in den Dieriststand, wenn er auf einen 

Monatsersten fällt, sonst der ·der Wieder
aufnahme folgende Monatserste, 

b} des § 1 Abs. 2 der Zeitpunkt ·des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes, wenn aher die 
Beschäfti·gung früher beendet wurde, der 
Monatserste nachdem Ende der Voll
beschäftigung oder TeiLbeschähigung 1m 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(6) per Antrag auf Leistung des überweisungs
betrages ist binnen 18 Monaten nach Rechtskraft 
des die Anrechnung regelnden Besche~des bezie
hung.sweise nach Zustellung der Anrechnungsver
fügung beim leistungszustäIl!digen Träger der 
Pensionsversich.erung zu steHen. 

(7) Die Bestimmung ,des § 309 des AJIigemeinen 
Sozialvers~ch·erun.gsgesetzes fin,det slnngemäß An
wendung. 

(8) Ist ein überweisungs betrag zu leisten, so 
hat der leistungszuständige Träger der Pensiol1's
versicherung ,dem Versicherten für jeden nach 
dem 27. April 1945 im Ruhestand erworbenen 
und vom Dienstgeber nicht nach diesem BUl1!des
gesetz angerechneten Beitragsmonat 137 S, so
weit aber eine Teilanrechnung stattgefunden hat, 
nur den ·im Oberweisungshetrag nicht berück
sichtigten Teilbetrag zu erstatten; das gleiche 
gilt, wenn ein überweisungsbetrag nur deshalb 
nicht z:u leis·ten ist, weil Ahs. 4 Anwendlung fin
det. 

(9) Mit der Zahlung ,des überweisungsbetrages 
und der aHfälligen Erstattung gemäß Abs. 8 er
löschen alle Ansprüch·e und Berechtigungen aus 
der Pensionsversicherung, die aus del1! Versiche
rungsmonaten .erhoben werden können, für die 
der überweisungsbetrag oder die Erstattung ge
leistet wurden. 

Artikel VI 

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt' am 1. Jän
ner 1970 in Kraft. 

(2) Die Gewährung von Zulagen gemäß den 
§§ 5 und 9 Abs. 1 wird frühestens wirksam für 
Bedienstete der Geburtsjahrgänge 

vor 1894 vom 1. Jänner .1970 an, 
1894 bis 1899 vom 1. Jänner 1971 an, 
1900 bis 1906 vom 1. Jänner 1972 an, 

bei Bediensteten späterer Geburtsjahrgä!nge von 
dem der Vollendung dies 65. Lebensjahres fol
genden Monatsersten an. Das gleiche gilt für 
versorgungsberechtigte Hinterbliebene dieser 
Bediensteten. Den. wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzten Bediensteten und 
deren Hinterbliebenen sowie den Hinterbliebe
nen der Bediensteten', die' im Dienststand ver
stotbenJ sind, gebührt die Zulage vom 1. Jän
ner 1970 an. 

Artikel VII 

§ 12. Mit der Vollziehungdieses Bundes
gesetzes ist, soweit sie nicht den Ländern obliegt, 
jedes Buridesministerium insoweit betraut als es 
oberste Dienstbehörde is~. . ,. 
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